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L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §31 Abs4;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Aus § 31 Abs. 4 OÖ BauO 1994 kann nicht der Schluss gezogen werden, dass jegliche Veränderung der

Belichtungsverhältnisse auf den Nachbargrundstücken unzulässig wäre oder dass der Nachbar ein subjektives Recht

auf "Besonnung" habe. Diese Bestimmung tri?t keine selbstständige Regelung hinsichtlich des Ausmaßes der

Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstückes, sondern stellt auf materielle Bestimmungen des Baurechts oder

eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplanes ab (Hinweis E vom 24. Februar 2015, 2013/05/0054, mwN).Aus

Paragraph 31, Absatz 4, OÖ BauO 1994 kann nicht der Schluss gezogen werden, dass jegliche Veränderung der

Belichtungsverhältnisse auf den Nachbargrundstücken unzulässig wäre oder dass der Nachbar ein subjektives Recht

auf "Besonnung" habe. Diese Bestimmung tri?t keine selbstständige Regelung hinsichtlich des Ausmaßes der

Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstückes, sondern stellt auf materielle Bestimmungen des Baurechts oder

eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplanes ab (Hinweis E vom 24. Februar 2015, 2013/05/0054, mwN).
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